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■ Nachtrag zum im SHAB Nr. 36 vom 21. 2. 1994, S. 1000, pu-
blizierten TB-Eintrag Nr. 24 vom 3. 2. 1994. Stiftung zur
Pflege von Mensch, Mitwelt und Erde, in S p i e z ,  CH-
092.7.002.966-2, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 21. 02. 1994,
S. 1000). Zweck neu: Förderung und Unterstützung der Entwick-
lung und Entfaltung freier kultureller, pädagogischer, therapeu-
tischer und sozial wirksamer Initiativen auf der Grundlage der
antroposophischen Geistes- und Sozialwissenschaft, insbesonde-
re Förderung von Aktivitäten nach geisteswissenschaftlichen Er-
kenntnissen der Antroposophie in Betrieben wie Bauernhöfen,
Gärtnereien, Einrichtungen zur Landschaftspflege und Gärten,
sowie für Samenzucht im Pflanzenbau, Tierzucht und Ernäh-
rung auf anerkannter biologisch-dynamischer Grundlage (De-
meter). Unterstützung von Rudolf Steiner-Schulen,
heilpädagogischen Heimen inkl. Institutionen für psychisch Ge-
nesende, therapeutischen Stätten, Heilmittelbetrieben, Aus- und
Weiterbildungsstätten, Hochschulen, therapeutischen Wohn-
und Arbeitsgemeinschaften, soweit sie Aktivitäten im Sinne von
Abs. 2 hievor entfalten. Gewährt vorwiegend finanzielle Unter-
stützung durch Darlehen zu günstigen Bedingungen oder durch
Schenkungen für Investitionen in Betrieben und Einrichtungen
der vorerwähnten Art. Kann Liegenschaften erwerben und ver-
äussern und diese im Baurecht, zur Pacht oder aufgrund anderer
die Nutzung regelnder Vereinbarungen an natürliche oder juri-
stische Personen weitergeben, wobei vertraglich sichergestellt
werden soll, dass die Betriebe und Einrichtungen ihre Tätigkeit
tatsächlich nach den dem Stiftungszweck entsprechenden Ziel-
setzungen ausrichten. In diesem Sinne soll besonders darauf ge-
achtet werden, dass bei der Rechtsnachfolge für solche im
Nutzungsrecht weitergegebene Betriebe und Einrichtungen ge-
währleistet ist, dass die Ausrichtung auf die Zielsetzungen der
Stiftung erhalten bleibt, wobei eigenen Kindern der Bewirtschaf-
ter oder diesen nahestehenden, von ihnen vorgeschlagenen Per-
sonen ein Vorrecht zur Uebernahme der Nutzung eingeräumt
werden soll, wenn sie im Sinne der Zielsetzungen der Stiftung ak-
tiv werden wollen. Kann beraten und sich an Abklärungen über
die wirtschaftliche Tragbarkeit beteiligen, lässt aber den Destina-
tären im Rahmen der Zielsetzungen der Stiftung den erforderli-
chen freien Spielraum zur Eigeninitiative und selbständigen
Ausgestaltung ihrer Aktivitäten. Kann ferner Seminarien und
Symposien durchführen, Forschungsbeiträge gewähren, den Ge-
dankenaustausch unter den Destinatären vermitteln sowie weite-
re Aktivitäten entfalten, die der Verwirklichung des
Stiftungszwecks dienen. Kann auch mit anderen Einrichtungen
zusammenwirken. Die Aktivitäten der Stiftung erstrecken sich in
erster Linie auf das Gebiet der Schweiz; kann auch in anderen
Ländern Aktivitäten entfalten. Die Tätigkeit der Stiftung ist ge-
meinnützig.
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